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Preisverordnung Nr.vlOl. 
Verordnung über die Festsetzung des Preises 

für Raffinadezucker zur Herstellung von Likören, 
Weinbrand und Weinbrand-Verschnitt. 

Vom 31. August 1950 

§ 1
(1) Für Raffinadezucker zur Herstellung von Li

kören, Weinbrand und Weinbrand-Verschnitt be
trägt der Festpreis

253,— DM je 100 kg netto ab Zuckerfabrik,
ausschl. Sack, einschl. Verbrauch
steuer.

(2) Die Großhandelsspanne beträgt 8,25 DM je 
100 kg netto.

(3) Die Großhandelsspanne schließt E^lle Kosten des 
Großhandels, insbesondere die Transport-, Lager
und Versicherungskosten von der Fabrik bis zum 
Verarbeitungsbetrieb, ein.

§ 2
Die Preisverordnung tritt am 4. September 1950 

in Kraft.
Berlin, den 31. August 1950

Ministerium der Finanzen
I. V.: R u m p f
Staatssekretär

Preisverordnung Nr. 102.
Verordnung über die Festsetzung von Festpreisen 

für Trinkbranntweine, Liköre, Weinbrand und 
Weinbrand-Verschnitt.

Vom 31. August 1950

A b s c h n i t t l
Preise

§ 1
Preise für Trinkbranntweine in Flaschen 

Beim flaschenweisen Verkauf von Trinkbrannt
weinen gelten die Festpreise gemäß Anlage 1.

§ 2
Preise für Liköre in Flaschen

(1) Beim flaschenweisen Verkauf von Likören, die 
250 g Raffinadezucker in einem Liter enthalten, 
gelten die Festpreise gemäß Anlage 2.

(2) Werden Liköre mit einem anderen Zuckergehalt 
als 250 g hergestellt, so sind zu den Preisen gemäß 
Abs. 1 für je 10 g Zucker Mehr- oder Mindergewicht 
folgende Zu- bzw. Abschläge vorzunehmen:

0,03 DM je Liter beim Herstellerabgabepreis,
0,03 DM je Liter beim Großhandelsabgabepreis, 
0,04 DM je Liter beim Einzelhandelsabgabepreis.


